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Stellungnahme der 

Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR), Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs, 

zum Entwurf einer Eisenbahn-Eisenbahnkreuzungsverordnung - EisbKrVO
GZ. BMVIT-265.000/0003-IV/SCH2/2009
Die ÖAR erlaubt sich, zu oben angeführtem Entwurf folgende Stellungnahme abzugeben:

Grundsätzliches:

Die Sicherheit einer Eisenbahnkreuzung ist für solche, an denen die Querung nicht nur von Kraftfahrzeugen, sondern auch von Fußgängern vorgenommen wird – insbesondere von Menschen mit eingeschränkter Mobilität – nicht nur von den verschiedensten informativen und technischen Maßnahmen abhängig, sondern auch von der Oberflächenbeschaffenheit des für Fußgänger bestimmten Querungsbereiches.

Dies deshalb, weil auch in jener Zeit, in der die Querung für Fußgänger regelrecht durchgeführt werden kann und darf, die mangelhafte Oberflächenbeschaffenheit zu Sturz/Verletzung oder Gebrechen am Hilfsmittel eintreten können, die am zeitgerechten, sicheren Verlassen des Querungsbereiches hindern.

Im gesamten Dokument findet sich kein Hinweis auf diese Tatsache, daher ist an geeigneter Stelle auf dieses Phänomen hinzuweisen und der Bedeutung geeigneter (barrierefreier) Oberflächenbeschaffenheit im Zusammenhang mit einer optimal gesicherten Eisenbahnkreuzung bei Fußgängerquerung verpflichtend hinzuweisen.

Ad Begriffsbestimmungen 

Ad § 2

Im Sinne dieser Verordnung gilt als:

…

Kommentar: In die Begriffsbestimmungen sollten zusätzlich Erläuterungen der akustischen Zusatzsignale eingefügt werden.

Barrierefreie Ausstattung von Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen 

Ad § 15
(1) Zusatzeinrichtungen zu Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen für die barrierefreie Ausgestaltung der Sicherung einer Eisenbahnkreuzung sind gemäß dem Stand der Technik so auszugestalten, dass den Betroffenen mit diesen eine Information gegeben wird, ob ein gefahrloses Übersetzen der Eisenbahnkreuzung möglich ist. 

Zusätzlich ist den Betroffenen jedenfalls auch eine Information zu geben, wenn die Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage beziehungsweise die Zusatzeinrichtung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Kommentar: Mit dem Einschub „gemäß dem Stand der Technik“ wäre eher sicherzustellen, dass z.B. akustische Zusatzsignale gem. 03.8-RVS 3.06.13-Eisenbahnkreuzungen zum Einsatz kämen.
(2) An der Zusatzeinrichtung ist für die Betroffenen in geeigneter Weise ein Hinweis anzubringen, bei welcher Stelle die Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Funktion der Zusatzeinrichtung veranlasst werden kann.

Kommentar: Es wird vorgeschlagen, das nachstehende Diagramm „Funktionsmatrix für akustische Zusatzsignale“ gem. 03.8-RVS 3.06.13 in einen informativen Anhang der EKVO einfügen.
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Ad § 25
(1) Die Zusatztafel „auf Pfeifsignal achten“ ist bei Eisenbahnkreuzungen, die durch Abgabe akustischer Signale vom Schienenfahrzeug aus gesichert sind, anzubringen.

(2) Diese Zusatztafel hat die Bedeutung, dass sich der Straßenbenützer durch Ausblick auf den Bahnkörper und durch besondere Achtsamkeit auf vom Schienenfahrzeug aus abgegebene akustische Signale nach beiden Richtungen der Bahn zu überzeugen hat, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert oder vor der Eisenbahnkreuzung steht. 

Diese Form der Sicherung ist nur zulässig, wenn die notwendigen Sichtschneisen unabhängig von Jahreszeiten und unterschiedlicher Vegetation gesichert sind.

Kommentar: Es muss – unabhängig vom Zeitpunkt von Ortsverhandlungen – sichergestellt werden, dass anlässlich der Festlegung sichernder Maßnahmen auch geprüft wird, inwieweit sich die Sichtverhältnisse durch Bewitterung und/oder veränderte Vegetation verändern bzw. verschlechtern können.

(3) Diese Zusatztafel hat eine Abmessung Höhe x Breite von 310 mm x 470 mm aufzuweisen, ist mit schwarzem Bild und schwarzer Schrift auf weißen Hintergrund auszuführen und ist am Steher des Andreaskreuzes unterhalb des Vorschriftzeichens 'Halt' anzubringen. Diese Zusatztafel und deren Anbringung ist in den Anlagen 4 bis 7 dargestellt. 

(4) Bei Eisenbahnkreuzungen, die nur für den Fußgängerverkehr allein bestimmt sind, ist diese Zusatztafel jeweils am Steher unterhalb des Andreaskreuzes anzubringen. 

Bei Eisenbahnkreuzungen in Bahnhofsbereichen, die nur für den Fußgängerverkehr allein bestimmt sind, sind akustische Zusatzsignale gem. § 15. (1) Zusatzeinrichtungen (z.B. akustische Zusatzsignale gem. 03.8-RVS 3.06.13-Eisenbahnkreuzungen) zu Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen für die barrierefreie Ausgestaltung der Sicherung einer Eisenbahnkreuzung vorzusehen.

Kommentar: Sollte diese Ergänzung aus rechtstechnischen Überlegungen nicht in der EKVO untergebracht werden können, sollte eine vergleichbare Bestimmung in das Eisenbahngesetz eingefügt werden.

Zusatztafel „auf Züge achten“ 7. Abschnitt Zusatzeinrichtungen 

Ad § 27

(1) Zusatzeinrichtungen können dann angebracht werden, wenn durch ihre Anbringung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs besser gedient ist. Hierbei sind allfällige Nachteile für die Betriebssicherheit bzw. für die Verfügbarkeit der Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage abzuwägen. 

(2) Zusatzeinrichtungen stellen beispielsweise zusätzlich angebrachte elektrische Läutewerke, Zusatzeinrichtungen zur barrierefreien Ausstattung gemäß dem Stand der Technik, Fahrbahnlichter, Wechselverkehrszeichen, Drehtore, Umlaufsperren an Eisenbahnkreuzungen mit Gehwegen oder Geh- und Radwegen oder Hängegitter dar. 

Kommentar: Mit dem Einschub „gemäß dem Stand der Technik“ wäre eher sicherzustellen, dass z.B. akustische Zusatzsignale gem. 03.8-RVS 3.06.13-Eisenbahnkreuzungen zum Einsatz kämen.
(3) Zusatzeinrichtungen sind keine Sicherungseinrichtungen und somit auch kein Bestandteil der Sicherung der Eisenbahnkreuzung.

Ad § 29

Jede Eisenbahnkreuzung ist von der Behörde jedenfalls in einem Abstand von fünf Jahren daraufhin zu überprüfen, ob die Art der Sicherung noch den örtlichen Verhältnissen und den Verkehrserfordernissen auf der Bahn und auf der Straße entspricht. Dieser Überprüfung ist jedenfalls das Eisenbahnunternehmen, der Träger der Straßenbaulast und die örtlich zuständige Polizeidienststelle (und eines von der ÖAR namhaft gemachten Vertreters der Menschen mit Behinderungen) beizuziehen.

Kommentar: Es wäre zu klären, ob statt der starren 5-Jahresfrist für Überprüfungen diese nicht besser etwa durch den Begriff „anlassbezogen/beantragte“ ersetzt werden sollte. Dies könnte unnötige Aufwände aller Beteiligten reduzieren und Eisenbahnunternehmen, Trägern der Straßenbaulast, Polizeidienstellen aber etwa auch behinderten Anrainern die Möglichkeit wahren, direkt und bedarfsorientiert aktiv zu werden.

Ad § 34
(1) In der Grundstellung zeigen die Signalgeber der Lichtzeichenanlagen und der Lichtzeichenanlagen mit Schranken kein Licht. 

(2) Mit Beginn des Anhaltegebotes zeigen die Signalgeber etwa 4 Sekunden gelbes nicht blinkendes Licht und anschließend bis zum Ausschalten der Lichtzeichenanlage bzw. bis zum vollständigen Öffnen der Schrankenbäume rotes nicht blinkendes Licht. 

Kommentar: Der Begriff „etwa“ kann ebenso 3 oder 5 sec. bedeuten, daher sollte durch seine Streichung Klarheit geschaffen werden. 

(3) Allfällige zusätzliche akustische Zeichen sind bei Lichtzeichenanlagen vom Beginn des Anhaltegebotes bis zum Ausschalten der Anlage, bei Lichtzeichenanlagen mit Schranken vom Beginn des Anhaltegebotes über das Schließen der Schrankenbäume bis zum Erreichen der geschlossenen Endlage der Schrankenbäume, zu geben.

Anbringung der Signalgeber zur Abgabe von Lichtzeichen 

Allgemeines 

Ad § 35
(1) Die Signalgeber sind für die Straßenbenützer leicht und rechtzeitig erkennbar in der Regel auf beiden Straßenseiten anzubringen. Ist dies nicht möglich, sind die Signalgeber oberhalb der Straße anzubringen. Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, sind weitere Signalgeber, zusätzlich zur Anbringung auf beiden Straßenseiten oder oberhalb der Straße, auch an anderen Stellen anzubringen. Der Fußgänger- und Fahrradverkehr ist entsprechend zu berücksichtigen. 

(2) Die Signalgeber zur Abgabe von Lichtzeichen können auf 

1. Masten, 

2. Masten mit Auslegern, 

3. Auslegermasten, 

4. Abspannungen oder 

5. Signalbrücken 

befestigt werden. 

(3) Auf mehrgleisigen Eisenbahnkreuzungen sind in jedem Fall zusätzliche Signalgeber anzuordnen, deren optische Achsen der roten Lichter zur Haltelinie vor der Eisenbahnkreuzung gerichtet sind (Rücklicht). 

(4) Erfordert der Verkehr auf der Straße die Anordnung zusätzlicher Signalgeber, so sind diese den Erfordernissen entsprechend außerhalb des jeweiligen Verkehrsraumes nach der letzten Schiene vorzusehen (Rücklicht). 

(5) Wenn es der die Verkehrsabwicklung auf der Eisenbahnkreuzung dienlich erfordert ist, können zusätzlich zu den Lichtzeichen durch eine Zusatzeinrichtung akustische Zeichen gemäß dem Stand der Technik abgegeben werden, die vom Beginn des Anhaltegebotes bis zur Ausschaltung der Lichtzeichen abzugeben sind.

Kommentar: Der Begriff „dienlich“ sollte durch „erfordert“ ersetzt werden, da bei bestehendem Textvorschlag unsicher bleibt, ob es sich bei der „Dienlichkeit um eine solche für behinderte Verkehrsteilnehmer oder etwa der ÖBB handelt.

Mit dem Einschub „gemäß dem Stand der Technik“ wäre eher sicherzustellen, dass z.B. akustische Zusatzsignale gem. 03.8-RVS 3.06.13-Eisenbahnkreuzungen zum Einsatz kämen.
Ad § 36

Signalgeber sind so anzubringen, dass die für deren Anbringung vorgesehenen Vorrichtungen (Masten, Masten mit Auslegern, Auslegermasten, Abspannungen oder Signalbrücken) in der Regel einen Abstand von 3 m vor der nächstgelegenen Schiene aufweisen. Dieser Abstand von der nächstgelegenen Schiene ist auf den der Schiene nächstgelegenen Teil der Vorrichtung oder des darauf angebrachten 

Signalgebers zu beziehen. Dieser Abstand kann, soweit dem keine anderen Vorschriften entgegenstehen, erforderlichenfalls so weit verringert werden, dass der der Schiene nächstgelegene Teil der Vorrichtung oder des darauf angebrachten Signalgebers einen Abstand von 2,75 m von der nächstgelegenen 

Gleisachse nicht unterschreitet.

Ad § 39
(1) Die Signalgeber bei Lichtzeichenanlagen (rotes blinkendes Licht) bestehen aus zwei nebeneinander angeordneten Kammern, die abwechselnd rotes Licht mit einemr Blinkrhythmusfrequenz von mehr als 45 mal pro Minute zeigen. Die beiden Kammern sind im oberen Teil eines auf die Spitze gestellten dreieckigen schwarzen Tragschildes mit weißer und roter Umrandung angebracht. 

Kommentar: Da die Angabe „von mehr als 45 mal pro Minute unpräzis ist – auch 180 x pro Minute ist mehr als 45 mal – sollte eine exakte Frequenz oder eine definierte Bandbreite, etwa „45-50 mal“ Klärung schaffen.
(2) Die Signalgeber haben tunlichst einen Durchmesser von 210 mm aufzuweisen.

Kommentar: Ein exaktes Maß oder die Angabe eine von/bis Bandbreite wären präziser als „tunlichst“
(3) Unterhalb des in der Regel auf einem Mast befestigten Tragschildes ist ein Andreaskreuz mit dem Format III in hochgestellter Ausführung anzubringen. 

(4) Die Farben und die Rückstrahlwirkung der weißen und roten Umrandung des Tragschildes und der Zusatztafeln haben den Anforderungen der §§ 3 und 4 der Straßenverkehrszeichenverordnung 1998 zu entsprechen, wobei Reflexstoffe der Bauart Typ 2 (hoch reflektierende Folie) zu verwenden sind. 

(5) Die Signalgeber sind rechts oder beiderseits der Straße so angebracht, dass die optische Achse der Signalgeber sich etwa 2,5 m über der Fahrbahn befindet. 

(6) Ist ein Signalgeber auf der linken Straßenseite vor der Eisenbahnkreuzung nicht vorgesehen, so ist an dessen Stelle nach der letzten Schiene ein Signalgeber zur Abgabe von Lichtzeichen mit einer Kammer mit rotem blinkendem Licht ohne Tragschild angebracht (Rücklicht). 

(7) Erforderlichenfalls Auf Antrag können zusätzlich akustische Zeichen gemäß dem Stand der Technik vorgesehen sein angeboten werden, die vom Beginn des Anhaltegebotes bis zur Ausschaltung der Lichtzeichen zu geben sind.

Kommentar: Da „Erforderlichenfalls“ im Rahmen des Behördenverfahrens meist schwer zu klären ist, schiene es sinnvoller, solche Maßnahmen nur dort zu setzen, wo behinderte Menschen oder ihre Vertretungsorganisationen Bedarf anmelden.

Mit dem Einschub „gemäß dem Stand der Technik“ wäre eher sicherzustellen, dass z.B. akustische Zusatzsignale gem. 03.8-RVS 3.06.13-Eisenbahnkreuzungen zum Einsatz kämen.
(8) Die Weiterverwendung von bei Lichtzeichenanlagen (rotes blinkendes Licht) an Eisenbahnkreuzungen im Nahbereich von Straßenkreuzungen (etwa bis 80 m), für die eine Lichtzeichenanlage für die Regelung des Straßenverkehrs (Verkehrslichtsignalanlage) angeordnet werden soll, ist nicht zulässig.

Ad § 43
(1) Der Signalgeber von Lichtzeichenanlagen (rotes blinkendes Licht) mit Schranken besteht aus einer Kammer, die rotes blinkendes Licht mit einem Blinkrhythmus einer Blinkfrequenz von mehr als 45 mal pro Minute zeigt. Die Kammer ist in einem quadratischen schwarzen Tragschild mit weißer und roter Umrandung angebracht.

Kommentar: Da die Angabe „von mehr als 45 mal pro Minute unpräzis ist – auch 180 x pro Minute ist mehr als 45 mal – sollte eine exakte Frequenz oder eine definierte Bandbreite, etwa „45-50 mal“ Klärung schaffen.
(2) Die Signalgeber haben tunlichst einen Durchmesser von 300 mm aufzuweisen.

Kommentar: Ein exaktes Maß oder die Angabe eine von/bis Bandbreite wären präziser als „tunlichst“
(3) Unterhalb des in der Regel auf einem Mast befestigten Tragschildes ist ein Andreaskreuz mit dem Format III in hochgestellter Ausführung anzubringen.

Ausführung des mechanischen Läutewerkes mit Schranken 

Ad § 72
(1) Das mechanische Läutewerk zeigt das Anhaltegebot vor dem Schrankenschließen durch Abgabe akustischer Signale an. Es ist mit dem Schrankenantrieb mechanisch so verbunden, dass die erforderliche Dauer des Anhaltegebotes vor dem Schrankenschließen gewährleistet wird. Die akustischen 

Signale werden bis zur geschlossenen Endlage der Schrankenbäume abgegeben.

§ 106
(1) Die Straßenbenützer haben sich ab dem Standort der Gefahrenzeichen „Bahnübergang mit Schranken“ oder „Bahnübergang ohne Schranken“ auf Grund der Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnisse sowie der Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung unter Beachtung vorhandener Vorschriftzeichen bei der Annäherung an eine Eisenbahnkreuzung so zu verhalten und insbesondere ihre Geschwindigkeit so zu wählen, dass sie erforderlichenfalls vor der Eisenbahnkreuzung verlässlich 

anhalten können. 

(2) Die Straßenbenützer haben sich bei der Annäherung an eine Eisenbahnkreuzung durch Ausblick auf den Bahnkörper, soweit dies die örtlichen Verhältnisse zulassen, und durch besondere Achtsamkeit auf allfällige vom Schienenfahrzeug aus abgegebene akustische Signale nach beiden Richtungen der Bahn zu überzeugen, ob ein gefahrloses Übersetzen der Eisenbahnkreuzung möglich ist. 

(3) Darüber hinaus hat sich der Straßenbenützer bei der Annäherung an eine Eisenbahnkreuzung zu vergewissern, ob ein Schienenfahrzeug unmittelbar vor der Eisenbahnkreuzung steht und durch Abgabe akustischer Signale seine Weiterfahrt ankündigt. 

(4) In ihrer Mobilität eingeschränkte Personen haben sich der Zusatzeinrichtungen zu Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen, für die barrierefreie Ausgestaltung der Sicherung einer Eisenbahnkreuzung gemäß dem Stand der Technik zur Beurteilung, ob ein gefahrloses Übersetzen der Eisenbahnkreuzung möglich und erlaubt ist, soweit sie für ihre Art der Einschränkung vorhanden sind, zu bedienen.

§ 115
(2) Die Sicherung von 

1. Eisenbahnkreuzungen für den Fußgängerverkehr allein, bei denen die Sicherung durch Andreaskreuze und Gewährleisten des erforderlichen Sichtraumes bzw. durch Andreaskreuze und Abgabe akustischer Signale vom Schienenfahrzeug aus erfolgt, 

2. Eisenbahnkreuzungen für den Fußgängerverkehr allein, bei denen die Sicherung durch 

Lichtzeichenanlagen oder durch Lichtzeichenanlagen mit Schranken erfolgt, 

3. Eisenbahnkreuzungen, bei denen die Sicherung durch Andreaskreuze und Gewährleisten des erforderlichen Sichtraumes erfolgt, wobei seinerzeit der Ermittlung des erforderlichen Sichtraumes eine Annäherungsgeschwindigkeit auf der Straße von 7 bis 15 km/h oder 40 km/h zugrunde gelegt wurde, ist im Rahmen einer gemäß § 49 Abs. 2 EisbG bis spätestens 31. Dezember 2010 durch zuführenden Überprüfung festzustellen, ob die bestehende Sicherung einer Eisenbahnkreuzung durch Gewährleisten des erforderlichen Sichtraumes beibehalten werden kann. Kann die bestehende Sicherung einer Eisenbahnkreuzung durch Gewährleisten des erforderlichen Sichtraumes nicht beibehalten werden, ist im Rahmen dieses Verfahrens eine zulässige Art der Sicherung gemäß dieser Verordnung zu ermitteln und unter Festsetzung einer angemessenen Ausführungsfrist, die spätestens mit Ablauf des 31.12.2012 endet, anzuordnen.

Schienengleiche Bahnübergänge in unbesetzten Bahnhofbereichen sind immer durch akustische Zusatzsignale gem. 03.8-RVS 3.06.13-Eisenbahnkreuzungen abzusichern.
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